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1 Allgemeines 

1.1 Rechts-Charakter, Geltungsbereich und Inkrafttreten 

Personell 

Diese Betriebs- und Dienstanweisung ist eine innerdienstliche Vorschrift, die den Dienstbetrieb und die Tä-

tigkeiten aller Mitarbeiter des Freizeitbades regelt. Jeder Mitarbeiter hat entsprechend seinem Einsatz- und 

Verantwortungsbereich die Regelungen dieser Betriebs- und Dienstanweisung zur Kenntnis zu nehmen und 

genau zu befolgen. 

Anmerkung: 

Die verwendeten männlichen Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für Mitarbeiterinnen. 

 

 

Räumlich 

Räumlich gilt diese Betriebs- und Dienstanweisung für das Freizeitbad einschließlich Parkplatz und 

Außenanlagen.  

 

 

Zeitlich 

Die vorliegende Betriebs- und Dienstanweisung tritt mit der Bestätigung der Kenntnisnahme gemäß Anlage 

1 in Kraft und gilt so lange, bis sie durch nachfolgende Aktualisierung außer Kraft gesetzt wird.  

 

 

1.2 Aufbau, Gliederung und Versionsinformationen 

Die Betriebs- und Dienstanweisung ist als Loseblattwerk und analog dem „Muster einer Betriebs- und 

Dienstanweisung für das Personal in öffentlichen Schwimmbädern (DGfdB 94.03)“ aufgebaut. 

 

Um die Organisationssicherheit zu gewährleisten, überprüft die Badleitung mindestens jährlich ob aufgrund 

gesetzlicher, normativer oder betriebsinterner Änderungen eine Aktualisierung erforderlich ist und veran-

lasst diese bei Bedarf. 

 

Version Datum Anmerkung 

Erstellung 01.01.2011  

1. Aktualisierung   
 

2. Aktualisierung   
 

   

   

 

 

1.3 Unterweisung, Sicherheitsbelehrung und Personalschulung 

Die Badleitung hat den Mitarbeitern mindestens einmal jährlich Aufbau, Themen und Änderungen der Be-

triebs- und Dienstanweisung zusammenhängend zu erläutern. Neue Bestimmungen oder Vorschriften sowie 

eine Umstellung der Technik können darüber hinaus ergänzende Unterweisungen erforderlich machen. 

 

Bei den regelmäßigen Unterweisungen sind auch die Verwendung der Rettungs- und Sicherheitsausrüstung 

und Maßnahmen zur Rettung von Mitarbeitern und Badegästen praxisnah zu üben. 

 

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, an den Unterweisungen teilzunehmen. Neue Mitarbeiter sind von der Bad-

leitung vor der erstmaligen Aufnahme ihrer Tätigkeit zu unterweisen.  

 

Die Durchführung und die Teilnahme der Unterweisungen werden im Unterweisungsformular (Anlage 2) 

mit Inhalt, Zeitpunkt und Unterschrift dokumentiert. Der Nachweis der Unterweisung wird von der Badlei-

tung über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren aufbewahrt.  
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1.4 Entscheidungs- und Handlungsvorgaben 

Neben dieser Betriebs- und Dienstanweisung sind zu beachten: 

 

 

1.5 Begriffe, Abkürzungen 

BDA Betriebs- und Dienstanweisung 

Ziel der BDA ist es die Zuständigkeiten und Verantwortungen für den regelmäßigen Betrieb 

und die Bewältigung besonderer Betriebszustände klar zu definieren. In der vorliegenden 

BDA sind alle direkten und vorbeugenden Maßnahmen beschrieben, die für den Betrieb des 

Musterbades notwendig sind. 

BA Betriebsanweisung 

BA regeln arbeitsplatz- oder tätigkeitsbezogen das Verhalten im Betrieb, mit dem Ziel Unfall- 

und Gesundheitsgefahren zu vermeiden. BA gibt es für: 

 Gefahrstoffe (rot) 

 Arbeitsmittel und Tätigkeiten z. B. Maschinen (blau) 

 Persönliche Schutzausrüstung und Biogefährdung (grün) 

HBA Hersteller- Betriebs-, Bedienungs-, und Gebrauchsanleitung 

HBA beschreiben Aufbau, Einrichtung, Bedienung, Wartung und evtl. die Beseitigung eines 

Produktes/einer Anlage und werden vom Hersteller gestellt. Aus Ihnen geht hervor wie der 

Benutzer diese/s korrekt und sicher zu verwenden oder betreiben hat. 

AM Arbeitsmittel 

Unter AM versteht man Hilfsmittel, die eine Person oder eine Maschine zur Verrichtung einer 

Arbeit benötigt. AM sind „Werkzeuge, einschließlich Hardware und Software, Maschinen, 

Fahrzeuge, Geräte, Möbel, Einrichtungen und andere im Arbeitssystem benutzte Komponen-

ten“. 

GB Gefährdungsbeurteilung 

GB ist die systematische Erfassung und Beurteilung von Gesundheits- und Sicherheitsgefähr-

dungen der Arbeitnehmer, die aus Gefahren am Arbeitsplatz resultieren. Im Fall von Defiziten 

werden Maßnahmen zur Abwehr der Gefährdung festgelegt. 

WL Werkleitung 

BL Badleitung 

WA Wasseraufsicht 

SH Team Schwimmhalle 

SB Team Servicebereich 

FfBbt Fachangestellter für Bäderbetriebe 

DGfdB Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. 

LB Landebecken Großrutsche 

PBi Planschbecken innen 

PBa Planschbecken außen 

VB Variobecken 

HB Hallenbad 

FB Freibad 

PSA Persönliche Schutzausrüstung 

SDBL Sicherheitsdatenblatt 

UVV Unfallverhütungsvorschriften 

ZÜS Zugelassene Überwachungsstelle 

BefP Befähigte Person 
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2 Aufbauorganisation und Personaleinsatz 

2.1 Aufbau der Verbandsgemeinde 

 

2.2 Eingliederung in die Verwaltung, Organisation und personelle Besetzung 

 

2.3 Beauftragtenwesen 

 

2.4 Externe Schnittstellen, Fremdfirmen 

 

2.5 Unterschriftenregelung 

 

 

2.6 Beschreibung des Musterbades 

2.6.1 Allgemeine Beschreibung 

Das Musterbad wurde 1967 erbaut und von 1996 - 1998 saniert. Das Bad ist ganzjährig geöffnet und ver-

fügt über eine Schwimmhalle und einen Freibadbereich. 

 

Bestandteile 

Zufahrt und Parkplatz 

Betriebshof 

Hallenbad (Schwimmhalle) 

Treppe, Behinderten-Rampe und überdachter Eingangsbereich 

Eingang, Windfang, WC 

 

 
 
2.6.2 Wasseraufbereitung 
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3 Ablauforganisation / Aufgaben im Badebetrieb 

3.1 Allgemeines 

 
 
 

3.2 Werkleitung 

Stelleninhaber, Vertreter, Vorgesetzte und unterstellte Personen gemäß Anlage 3 

 

3.2.1 Zielsetzung der Stelle 

3.2.2 Verantwortung / Kompetenzen 

 

 

 

3.3 Badleitung 

Stelleninhaber, Vertreter, Vorgesetzte und unterstellte Personen gemäß Anlage 3 

 

3.3.1 Zielsetzung der Stelle 

Der Stelleninhaber ist verantwortlich für  

 den Betrieb des Bades nach den von der übergeordneten Stelle vorgegebenen Zielen; 

 

 

3.3.2 Aufgaben der Badleitung 

Führungsaufgaben 

 

Sachaufgaben 

 Kaufmännische Betriebsführung; 

 Auftrags- und Rechnungswesen; 

 Technische Betriebsführung; 

 Erstellen der Dienstpläne (einschließlich Urlaubsplanung) und Überprüfen der Einhaltung; 

 

Arbeitssicherheit 

 Erstellen eines Sicherheitskonzeptes einschließlich Erste-Hilfe, Notfallorganisation sowie Alarm- und 

Evakuierungspläne; 

 

Informationswesen / Öffentlichkeitsarbeit 

 Informieren der Fachbehörden (z. B. Unfallkasse) sowie der Kunden oder Nutzer über außergewöhnli-

che Vorkommnisse und relevante Betriebsstörungen; 

 Durchführen von Betriebsführungen; 

 Aushängen der Haus- und Badeordnung, Öffnungszeiten und Eintrittspreise; 

 

Weiterbildung 

 Koordination der Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen; 

 Teilnahme an Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Unterweisungen; 

 

 

3.3.3 Verantwortung / Kompetenzen 

 Finanzkompetenz und Unterschriftenregelung gemäß Dienstanweisung zur Ausführung der Ausschrei-

bungs- und Vergabeordnung der Verbandsgemeinde Musterstadt; 
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3.4 Team Schwimmhalle - Schwimmmeister 

Stelleninhaber, Vertreter, Vorgesetzte und unterstellte Personen gemäß Anlage 3 

 

3.4.1 Zielsetzung der Stelle 

 

3.4.2 Aufgaben des Team Schwimmhalle - Schwimmmeister 

Führungsaufgaben 

 

Sachaufgaben 

 

Arbeitssicherheit 

 

Informationswesen / Öffentlichkeitsarbeit 

 

Weiterbildung 

 

 

3.4.3 Verantwortung / Kompetenzen 

 Übt das Hausrecht in den Gebäuden und auf den Grundstücken aus; 

 

 

3.4.4 Anforderungen an die Aufsichtspersonen 

 Abgeschlossene Ausbildung zum Schwimmmeister, Fachangestellter für Bäderbetriebe oder Rettungs-

schwimmer, mindestens 18 Jahre alt und mit dem Bad vertraut sein; 

 Aufsichtspersonen müssen "rettungsfähig" sein. Die Rettungsfähigkeit (mindestens "Deutsches Ret-

tungsschwimmabzeichen Silber") muss durch eine spätestens alle 3 Jahre durchgeführte, an die Situation 

angepasste Rettungsübung mit Bergung und Wiederbelebung nachgewiesen werden (Anlage 8); 

 Die im Team Schwimmhalle eingesetzten Mitarbeiter müssen eine für die Erfüllung der Aufgabe kör-

perliche und geistige Eignung besitzen und sind verpflichtet, jede behindernde Erkrankung, die dem 

Einsatz als Wasserretter entgegen stehen könnten (z. B. Augen-, Lungen-, Herz- und Kreislaufleiden) 

der Badleitung oder der Werkleitung zu melden; 

 Erste-Hilfe-Kenntnisse incl. Herz-Lungen-Wiederbelebung müssen regelmäßig aufgefrischt werden; 

 Abgeschlossene Ausbildung zum Schwimmmeister oder Fachangestellter für Bäderbetriebe; 

 Das Personal muss eingewiesen und mit den technischen Anlagen des jeweiligen Bereichs vertraut sein; 

 

 

3.4.5 Durchführung der Wasseraufsicht (WA) 

 

3.4.6 Bedienung der Chlorungsanlagen 

 
3.4.7 Instandhaltung 

 

3.4.8 Entleerung und Überwinterung von Becken (Freibad) 

 

3.4.9 Befüllung der Becken zum Saisonstart 
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3.5 Team Servicebereich 

Stelleninhaber, Vertreter, Vorgesetzte und unterstellte Personen gemäß Anlage 3 

 

3.5.1 Zielsetzung der Stelle 

 

 

3.5.2 Aufgaben des Personal des Team Servicebereich 

Führungsaufgaben 

 

Sachaufgaben 

 

Arbeitssicherheit 

 

Informationswesen / Öffentlichkeitsarbeit 

 

Weiterbildung 

 

3.5.3 Verantwortung / Kompetenzen 

 Übt das Hausrecht in den Gebäuden und auf den Grundstücken aus; 

 

3.5.4 Anforderungen an das Personal des Team Servicebereich 

 
3.5.5 Durchführung des Kassendienstes 

Das Personal des Teams Servicebereich wickelt die Einnahmen (Eintrittsgebühren, Verkaufserlöse und 

sonstigen Einnahmen) wie folgt ab: 

 

3.5.6 Kassenautomaten 

 

3.5.7 Bankeinzahlungen 

 

3.5.8 Fundsachen 

 

3.5.9 Gästebewirtung 

 

 

3.6 Prüfungen vor Öffnung und regelmäßig während der Öffnungszeiten 

Bäder sind nachweislich täglich vor Beginn des Badebetriebes auf Sicherheit und Funktionstüchtigkeit hin 

zu überprüfen. Die Prüfung erfolgt durch Sichtkontrolle aller der Öffentlichkeit zugänglichen Bereiche und 

den Technikbereichen. 

 

Bei den Kontrollen ist insbesondere zu achten auf: 

 Glas und gefährlicher Unrat; 

 Defekte Fliesen und Scheinwerfer in den Beckenbereichen; 

 Undichtigkeiten; 

 Gelockerte Leitern, Tritte; 

 Unsaubere Dusch- und Umkleidebereiche; 

 Ablagerungen, Risse, Korrosion, Materialveränderungen; 

 Befestigungen an und von Geländern an Badeinseln, Stegen, Brücken, Sprunganlagen usw.; 

 Sicherheitseinrichtungen und –Kennzeichnungen; 
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3.7 Führen des Tagesberichts und des Kontrollblatt Riesenrutsche 

Die im Rahmen der betriebseigenen Überwachung ermittelten Messdaten und Kontrollen sind vom Perso-

nal des Teams Schwimmhalle im Tagesbericht handschriftlich einzutragen und durch weitere Angaben wie 

z. B. Störungen und wesentliche Änderungen gegenüber dem Normalbetrieb zu ergänzen. 

 

Der Umfang der Eintragungen ergibt sich aus dem Tagesbericht (Anlage 21) 

 

Neben dem Tagesbericht werden die täglichen Kontrollen der Riesenrutsche in einem gesonderten Kon-

trollblatt (Anlage 21) dokumentiert  

 
Alle Eintragungen sind zeitnah, regelmäßig, vollständig und wahrheitsgetreu vorzunehmen! 

 

 

 

3.8 Dokumentation und Berichtswesen 

 
3.9 Abfallbehandlung und Reststoffentsorgung 
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4 Arbeits- und Gesundheitsschutz 

4.1 Pflichten der Mitarbeiter 

4.1.1 Einhaltung von Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften 

Jeder Mitarbeiter hat die aktuell gültigen Unfallverhütungsvorschriften (Anlage 5) der Unfallkasse, insbe-

sondere die GUV Regel 108 „Betrieb von Bädern“ und die Weisungen der Badleitung entsprechend dem 

eigenen Einsatz- und Verantwortungsbereich einzuhalten. Er hat sich über die Unfallverhütungsvorschriften 

zu informieren und die bei der jeweiligen Arbeit erforderlichen Sicherheitsausrüstungen zu benutzen. Die 

Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsregeln sind bei der Badleitung vorhanden und können dort je-

derzeit eingesehen werden. 

 

Die wesentlichen Vorgaben sind in der Betriebsanweisung „Arbeitsplatz allgemein“ (Anlage 15) zusam-

mengefasst.  

 

 

4.1.2 Unfallgefahren und Mängel 

 

4.1.3 Alleinarbeit 

 

4.1.4 Ersthelfer und Erste-Hilfe-Einrichtungen 

 

4.1.5 Brandschutz 

 

4.1.6 Hygiene 

 

 

 

4.2 Gefahrenabwehr und vorbeugende Maßnahmen 

Zur Gefahrenabwehr sind in den Hersteller-Betriebsanleitungen der benutzten Anlagen, Maschinen und Ar-

beitsmittel Maßnahmen festgelegt, die ein sicheres Arbeiten gewährleisten. Die Beschäftigten sind darüber 

hinaus verpflichtet, die folgenden Betriebsanweisungen zu beachten: 

Gefahrstoffe Arbeitsmittel/Tätigkeiten PSA 

   

Anlagen 13ff Anlagen 15 ff Anlagen 15ff 

 

 

 

4.3 Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen 

 

  

M u s t e r s t a d t  B E T R I E B S A N W E I S U N G  
g e m ä ß  § 1 4  G e f a h r s t o f f v e r o r d n u n g  

Stand:  

Arbeitsbereich: Allgemein (gesamtes Personal) Tätigkeit: Ge- und Verbrauchen 

BEZEICHNUNG DES GEFAHRSTOFFS 

O t t o k r a f t s t o f f e ,  B e n z i n ,  G e m i s c h ,  A s p e n  2  

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

       

*FRUCHTBARKEITSGEFÄHRDEND                                                                        

*GEFAHR DES EINATMENS SCHÄDLICHER STOFFE    

*GEFAHR DES KONTAKTES MIT SCHÄDLICHEN STOFFEN  

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

         

Mitgeltende Dokumente:Betriebsanweisungen Motorgeräte, Ottomotorabgase und Gefahrguttransport 

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten, Produktkontakt vermeiden. 

S16 Von Zündquellen fernhalten (nicht Rauchen). 

Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. 

Berührung mit den Augen vermeiden. 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. 

Lagerung (nicht in Durchgängen oder auf Treppen): 

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

Kühl aufbewahren. 

Behälter dicht geschlossen halten. 

Hygiene: Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 

Sicherheits- und Persönliche Schutzausrüstung benutzen: 

Schutzbrille tragen (bei Gefahr von Augenkontakt). 

Augenspülflasche bereithalten. 

Geeignete Schutzhandschuhe z.B. Nitrilkautschuk oder PVC tragen. 

Hautschutzmittel benutzen. 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen: Arbeitskleidung 

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL UND BEI STÖRUNGEN 
 Brand: Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 

nicht anwendbar 

Leckage: Bei Leckage besteht Explosionsgefahr. Gefährdete Personen warnen, gefährdeten Bereich sofort 

verlassen. Der Zutritt Unbefugter ist zu verhindern. Bei Austritt größerer Mengen Kanal abdichten. Raum 

lüften. 

                VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE          NOTRUF: 112 

 

S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser (mindestens 10 Min lang, auch unter den 

Augenlidern) ausspülen und Arzt konsultieren. 

S28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser, beschmutzte, getränkte Kleidung sofort 
ausziehen. 

SACHGERECHTE ENTSORGUNG 
 

 

M u s t e r s t a d t  
B E T R I E B S A N W E I S U N G   

f ü r  A r b e i t s m i t t e l  +  T ä t i g k e i t e n  
Stand:  

Arbeitsbereich: Allgemein (gesamtes Personal) Tätigkeit: Bohren oder Schrauben 

ANWENDUNGSBEREICH 

" A r b e i t e n  m i t  H a n d b o h r m a s c h i n e n "  

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

         
 

Mechanische Gefahren:  
Elektrische Gefahren: Gefährliche Körperströme durch defekte Kabel oder Bauteile 

Gefahren durch Gefahrstoffe: * Einatmen von Staub   

Thermische Gefahren: * Verbrennungsgefahr am Werkzeug und am Werkstück   

Sonstige Gefahren: * Lärm   

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

         

Mitgeltende Dokumente:"Herstellerbetriebsanleitung der benutzten Maschine" 

Maschine darf nur von unterwiesenen Personen und unter Beachtung der Betriebsanleitung bedient werden. 

Manipulieren oder improvisieren sie nie die Einstellung von Sicherheitseinrichtungen. 

Bei erhöhter elektrischer Gefährdung (z.B. in Nassbereichen) dürfen nur Geräte mit Schutzkleinspannung, 

Schutztrennung oder Fehlerstromschutzschalter eingesetzt werden. 

Vor Arbeitsbeginn und regelmäßig während der Benutzung Sichtkontrolle von: 

*Gehäusen, Abdeckungen und Kühlluftöffnungen 

*Elektrischen Anschlußleitungen (Isolierung, Zugentlastung, Knick- Biegeschutz) incl. Steckerverbindungen 

*Eignung, Befestigung und Zustand des Arbeitswerkzeugs 

Geräte/Werkzeuge mit erkannten Mängeln nicht benutzen. 

Leitungen müssen so geführt werden, dass sie nicht beschädigt werden. 

Bei Arbeiten im Freien müssen die Anschlussleitungen für den Einsatz im Freien geeignet sein. 

Verdeckte Leitungen vor dem Bohren mit Leitungssuchgerät orten. 

Dafür sorgen, dass Werkstücke bei der Bearbeitung sicher aufliegen, gut festgehalten bzw. fest eingespannt sind. 

Während des Betriebes nicht in die Gefahrstellen greifen, auch nicht zum entfernen von Splittern oder Spänen. 

Maschine mit 2 Händen und nur bei sicherem Stand und noch zu bewältigendem Drehmoment bedienen. 

Vom Körper wegarbeiten. 

Bohrer und Werkstück nur bei Stillstand wechseln, Bohrfutterschlüssel abziehen. 

Werkstücke nicht abblasen, sondern absaugen. 

Regelmäßig insbesonders bei Arbeitsende Arbeitsumfeld, Maschine und Werkzeuge reinigen. 

Sicherheits- und Persönliche Schutzausrüstung benutzen: 

Bei Gefahr des Einatmens von Staub - Staubschutzmaske Klasse FFP-1 oder FFP-2 tragen. 

Schutzbrille tragen. 

Immer Sicherheitsschuhe tragen. 

Bei der Bearbeitung dünner Bleche Gehörschutz benutzen. 

Eng anliegende geschlossene Arbeitskleidung tragen. Schmuck und Uhren ablegen. Lange Haare sichern. 

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN 

  

Maschine sofort stillsetzen (Netzstecker ziehen) und weiterer Benutzung entziehen. 

Vorgesetzten informieren. 

                VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE          NOTRUF: 112 

 

Bei Blutungen - Wunde keimfrei bedecken, ggf. Druckverband anlegen. 

Bei Einatmen von Staub: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen. 

Bei Fremdkörpern im Auge, das Auge vorsichtig mit viel Wasser spülen. Augenarzt aufsuchen. 

INSTANDHALTUNG 
Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Geräten oder Anlagenteilen nur durch Elektrofachkraft. 

Vor allen Instandsetzungsarbeiten an der Maschine grundsätzlich Motor abstellen, den Stillstand aller bewegten Teile 

abwarten und gegen ungewollte Bewegungen sichern. 

M u s t e r s t a d t  
B E T R I E B S A N W E I S U N G   

ü b e r  d e n  E i n s a t z  v o n  P S A  
Stand:  

Arbeitsbereich: Allgemein (gesamtes Personal) Tätigkeit:  

ANWENDUNGSBEREICH 

" B e n u t z e n  v o n  A b s t u r z s i c h e r u n g "  

SCHUTZZIELE 

 
Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz sind anzuwenden bei Arbeiten mit Absturzgefahr, wenn keine anderen 

Sicherungsmaßnahmen getroffen werden können. 

Das Auffangsystem verringert die Auswirkungen auf Personen bei Abstürzen. 

EINSATZ UND VERHALTENSREGELN 

      

Mitgeltende Dokumente:"Herstellerbetriebsanleitung" 

Bei der Benutzung sind die Vorgaben der Betriebsanleitung und der Unterweisungen zu berücksichtigen. 

Das Auffangsystem besteht aus: Dreibein, Rettungshubgerät, Auffanggurt, Verbindungsmittel (Sicherungsseil) und 

Falldämpfer. 

Absturzsicherungssystem vor jeder Benutzung auf: 

- augenscheinliche Mängel, Beschädigungen, Manipulationen, 

- Vollständigkeit,  

- Verschmutzungen,  

- defekte Schließelemente prüfen. 

Bei erkannten Mängeln darf die PSA nicht benutzt werden. 

Das Dreibein muss der DIN EN 795, das Rettungshubgerät der DIN EN 360 entsprechen. 

Auffanggurte müssen der DIN EN 361 entsprechen. 

Sicherungsseil und Falldämpfer müssen den DIN EN 354/355 entsprechen. 

Es darf nur das bereitgestellte Auffangsystem verwendet werden. Veränderungen oder Ergänzungen sind unzulässig. 

Der Auffanggurt muss einwandfrei sitzen. Alle Einstellschnallen sind so einzustellen das alle Gurte eng anliegen. 

Die Befestigung der Bestandteile des Systems darf nur an der festgelegten Fangöse des Auffanggurtes erfolgen. 

Im Falle eines mitlaufenden Auffanggeräts ist dieses maximal auf die Länge bis zur Absturzkante einzustellen. 

Auffanggurte und Sicherungsseile dürfen nur frei hängend und ohne Einwirkung von UV-Strahlung aufbewahrt werden. 

VERHALTEN BEI MÄNGELN 
Bei Mängeln den Gefahrenbereich (Absturzbereich) sofort verlassen.Liegen Beschädigungen vor bzw. ist die 

Funktionsweise beeinträchtigt oder wurde die PSA durch einen Sturz beansprucht, so sind sie der Benutzung zu 

entziehen, bis ein Sachkundiger der weiteren Benutzung zugestimmt hat.Vorgesetzten informieren. 

INSTANDHALTUNG 
Absturzsicherungsgeräte bei Bedarf mit warmem Wasser und milden Reinigern reinigen. Keine Säuren, Laugen oder 

Lösemittel benutzen.  

Auf wiederkehrende Prüfung (jährliche Sachkundigenprüfung) achten. 
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5 Notfallmanagement - Sicherheitstechnisches Konzept 

5.1 Zuständigkeiten und Verhalten der Mitarbeiter bei Unfällen und Betriebsstörungen 

 

 

5.2 Rufbereitschaft 

 


